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Ökologie und Energiegesetze 
 

Luftvorhänge vermindern Energieverluste 
Spätestens seit den umfangreichen Untersuchungen des Bundesamtes für Energie und der Zürcher Energie-
beratung im Jahre 1999 steht fest, dass Luftschleieranlagen ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind. 
 
Gemäss dem von beiden Institutionen gemeinsam publizierten Merkblatt „Gebäudeeingänge mit grossem 
Publikumsverkehr“ helfen richtig eingesetzte Luftvorhänge Energieverluste zu vermindern und dies im 
Idealfall um bis zu 50%. 
 
Es ist jedoch von zentraler Bedeutung, dass die Luftschleieranlagen genau auf die Rahmenbedingungen 
des entsprechenden Einsatzortes abgestimmt werden. Eine kompetente Fachberatung ist daher unerläss-
lich. 
 

Energiegesetzgebung – kantonal geregelt 
Auf eidgenössischer Ebene ist die Energiepolitik im Gebäudebereich im Artikel 89 der Bundesverfassung 
und im Artikel 9 des Energiegesetzes geregelt. 
 
Beiden Artikeln ist zu entnehmen, dass die Zuständigkeit für die Gesetzgebung in diesem Bereich bei den 
einzelnen Kantonen liegt.  
 
Eine Mehrheit der Kantone kennt zurzeit keine spezifischen Vorschriften im Zusammenhang mit der 
Installation und dem Betrieb von Luftschleieranlagen. 
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie entweder bei uns oder direkt bei den Energiefachstellen der einzelnen 
Kantone. 
 


